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Einstufung von als Abfall zu entsorgenden Dachabdichtungsbahnen

("Dachpappen") und anderen nicht-mineralischen teerhaltigen Produk-

ten nach der Abfallverzeichnisverordung (AW)

Mit Erlass vom 12. 11.2012 (Az. : 36-62800/10) zur "Einstufung von als Abfall zu entsor-

genden Dachabdichtungsbahnen ("Dachpappen") nach derAbfallverzeichnisverordnung

(AW)" habe ich mitgeteilt, dass teerhaltige Abfälle aus der Abfallgmppe 17 03, bei denen

es sich nicht um Straßenaufbruch handelt, z. B. teer-/pechhaltige Dachabdichtungsbah-

nen, dem Abfallschlüssel 17 03 03* ("Kohlenteer und teerhaltige Produkte") zuzuordnen
sind.

Da auch bitumengebundene Dachabdichtungsbahnen aufgrund der verwendeten Binde-

mittel durchaus messbare PAK-Gehalte aufweisen, hatte ich als Abgrenzungswert für

Dachabdichtungsbahnen zur Einstufung als "gefährlicher/nicht gefährlicher Abfall" einen

PAK-Gehalt von 100 mg/kg (EPA) festgelegt. Dachabdichtungsbahnen, bei denen dieser

PAK-Gehalt überschritten wird, sind als teerhaltig und damit als gefährlicher Abfall im

Sinne der AW einzustufen und dem o. g. Abfallschlüssel 17 03 03* zuzuordnen. Dachab-

dichtungsbahnen mit einem PAK-Gehalt £ 100 mg/kg (EPA) gelten als bitumengebunden

und sind als nicht gefährlicher Abfall dem Abfallschlüssel 17 03 02 zuzuordnen.

(Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist deshalb nicht unterschrieben)
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In Fortschreibung des oben genannten Erlasses erweitere ich diese ursprünglich für

Dachabdichtungsbahnen getroffene Regelung und teile vor dem Hintergrund wiederkeh-

render Anfragen mit, dass dieser Abgrenzungswert - mit Ausnahme von Straßenauf-
bruch - ebenfalls für andere teer- bzw. bitumenhaltige Produkte (z. B. Teerkork, Fu-

genvergussmasse) anzuwenden ist.

Unberührt bleiben die Regelungen für die Berücksichtigung des PAK-Gehaltes bei der

Einstufung von mineralischen Abfällen wie z. B. Straßenaufbruch, Bodenaushub und
Bauschutt.

Meinen Erlass vom 12. 11.2012 (Az. 36 - 62800/10) hebe ich hiermit auf.

Im Auftrage

^«^Ufc- 6^C<fe-
Charlotte Goletz


